
1 Ч/І V ууѵ '

der Deutschen Demokratischen Republik

1968 Berlin, den 6. März 1968 Teil II Nr. 23

T a g  I n h a l t  Seite

26. 2. 68 Beschluß über die Jugendforschung in der Deutschen Demokratischen Republik...............................  97

Beschluß 
über die Jugendforschung 

in der Deutschen Demokratischen Republik

vom 26. Februar 1968

Auf der Grundlage des Jugendgesetzes der DDR vom
4. Mai 1964 (GBl. I S. 75) und des Beschlusses des Staats
rates der Deutschen Demokratischen Republik vom 
31. März 1967 „Jugend und Sozialismus“ (GBl. I S. 31) 
wird zur Durchführung des § 17 des Jugendgesetzes der 
DDR in Übereinstimmung mit dem Zentralrat der 
Freien Deutschen Jugend folgendes beschlossen:

1. Ziel der Jugendforschung

Ziel der Jugendforschung ist die Erforschung der 
Bedingungen und gesetzmäßigen Zusammenhänge 
bei der Entwicklung junger sozialistischer Persön
lichkeiten — insbesondere bei der Entwicklung des 
sozialistischen Bewußtseins und Verhaltens im 
Jugendalter — im Prozeß der sozialistischen Ar
beit und des Lernens, bei der Gestaltung der Frei
zeit und im Zusammenleben in der Familie.

Diese Aufgabe schließt die Erprobung wirksamer 
Methoden der sozialistischen Erziehung im Ju
gendalter sowie die Erarbeitung entsprechender 
Empfehlungen für die Leitung der sozialistischen 
Jugendpolitik in sich ein.

2. Verantwortlichkeit für die Jugendforschung

2.1. Die Leiter der zentralen Staats- und Wirtschafts
organe sind für die Jugendforschung in ihrem 
Aufgabenbereich verantwortlich.

2.2. Der Leiter des Amtes für Jugendfragen ist ver
antwortlich für die Ausarbeitung des Themenpla
nes der Jugendforschung entsprechend der zentra
len Planung der gesellschaftswissenschaftlichen 
Forschung und den in Ziff. 3 vorgegebenen Auf
gaben. Der Themenplan hat die Forschungsthe
men, die Ziele, die für die Durchführung der For
schungen verantwortlichen zentralen Organe, die

Bearbeiter sowie die Termine des Beginns und 
Abschlusses der Untersuchungen auszuweisen. Er 
ist mit den Leitern der zentralen Staats- und 
Wirtschaftsorgane abzustimmen.

2.3. Bei Themen und Forschungskomplexen, die die 
Zusammenarbeit mehrerer zentraler Organe er
fordern, wird durch die zuständigen Leiter verein
bart, welches zentrale Organ die Federführung 
bei der Organisierung der Forschungsarbeit über
nimmt.

2.4. Das Amt für Jugendfragen hat die Verwirklichung 
der entsprechenden Forschungsvorhaben zu kon
trollieren.

2.5. Der Leiter des Amtes für Jugendfragen hat das 
Recht, dem Ministerrat Maßnahmen zur weiteren 
Entwicklung der Jugendforschung in der Deut
schen Demokratischen Republik zur Beschlußfas
sung zu unterbreiten.

2.6. Das Zentralinstitut für Jugendforschung beim 
Amt für Jugendfragen unterstützt den Leiter des 
Amtes für Jugendfragen bei der Wahrnehmung 
seiner Verantwortung.

2.7. Das Zentralinstitut für Jugendforschung unter
stützt die wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Forschungsgruppen, die Jugendforschung betrei
ben, im Rahmen seiner Aufgaben bei der Ver
wirklichung ihrer Forschungsvorhaben (Anord
nung vom 22. Juni 1966 über das Statut des Zen
tralinstituts für Jugendforschung beim Amt für 
Jugendfragen [GBl. II S. 463]).

3. Hauptrichtungen der Jugendforschung

Die Jugendforschung ist auf folgende Problem
komplexe zu konzentrieren:

3.1. Die Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins 
der Jugendlichen als Ergebnis eines vielschichti
gen, organisierten und geleiteten Wachstumsprö- 
zesses, in dem das Studium und die selbständige 
Verarbeitung der marxistisch-leninistischen Theo-


